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GEMEINDEAMT ROPPEN BEZIRK IMST - TIROL 

A-6426 ROPPEN  MAIRHOF 33  TELEFON 0 54 17/52 10  FAX 52 10 15 
Bürgermeister  52 10 12  KASSA  52 10 13  e-mail roppen@tirol.com 

 

 
              Roppen, am 26.3.2018 
 
 
 

SITZUNGSPROTOKOLL 
der Gemeinderatssitzung vom 26. März 2018 

 
 
 

Anwesend: 

Bgm. Mayr Ingo (Vorsitzender), GR Mayr Brigitte, GV Walser Günther, GR Schöpf Johanna, 
GR Pfausler Dominik, Vbgm. Neururer Günter, GR Larcher Mari, GR Ing. Röck Burkhard,  
GR Ennemoser Martin, GV Mag. Baumann Joachim und GR Raggl Patrick 

Ersatzmitglieder:   Mag. Raggl Thomas als Ersatz für GR Gstrein Barbara 
                                  Neururer Benjamin als Ersatz für GV Hörburger Peter 
Schriftführerin:       Walser Sonja 
keine Zuhörer 

Beginn: 19.30 Uhr        Ende:  21:10 Uhr 

 
 
Bgm. Mayr beantragt die zusätzliche Aufnahme folgenden Punktes auf die Tagesordnung: 
 

Pkt. 3) Beratung und Beschlussfassung bezüglich der Erlassung eines Bebauungsplanes für 
den Bereich der neuen Baulandumlegung Trankhütte. 
 

Die Aufnahme dieses Punktes auf die Tagesordnung wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
Allfälliges wird somit zu Pkt. 4) 
 
 

somit TAGESORDNUNG 

Pkt.  1) Beratung und Beschlussfassung der Jahresrechnung für das Jahr 2017. 

Pkt.  2) Vergabe für die Ausschreibung „Trinkwasserversorgung“. 

Pkt.  3) Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich Baulandumlegung Trankhütte. 

Pkt.  4) Anträge, Anfragen und Allfälliges. 
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Zu Pkt. 1)  Jahresrechnung für das Jahr 2017 

 

Beschlussfassung: 

Unter dem Vorsitz des Vizebürgermeisters beschließt der Gemeinderat auf Grund des 
Prüfungsergebnisses der BH-Imst vom 6.3.2018, des Überprüfungsausschusses vom 5.3.2018 und nach 
Feststellung der ordnungsgemäßen Auflage der Jahresrechnung, gegen die keinerlei Einwände erhoben 
wurden, mit 12 Ja-Stimmen die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2017 einstimmig genehmigend zu 
verabschieden und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. 
 
 

Ordentlicher Haushalt:   

Einnahmenabstattung € 6.176.010,56 

Ausgabenabstattung € 5.706.989,09 

Somit Kassenbestand €    469.021,47 

+ Einnahmenrückstände €    302.389,29 

- Ausgabenrückstände €    127.406,22 

Rechnungsergebnis 2017 €   644.004,54 

   

Außerordentlicher Haushalt:   

Einnahmenabstattung €    6.712,25 

Ausgabenabstattung €     6.712,25 

Somit Kassenbestand €                          0,00 

- Ausgabenrückstände €                          0,00 

Rechnungsergebnis 2017                   €             0,00 

   

    Jahresergebnis 2017          €               644.004,54 
 
Die noch nicht beschlossenen Überschreitungen lt. Jahressrechnung 2017 wurden in der Sitzung des 
Überprüfungsausschusses am 5.3.2018 kontrolliert und werden einstimmig mit 12 Ja-Stimmen 
beschlossen. 
 
 
 
Zu Pkt. 2)   Vergabe für die Ausschreibung Trinkwasserversorgung 

 

Beschlussfassung: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Firma Fiegl Tiefbau als Bestbieter den Auftrag für die 
Errichtung der neuen Trinkwasserversorgung zu vergeben und zwar zum Anbotspreis von € 1.578.643,67. 
Der Baubeginn erfolgt im Mai 2018. Die Fertigstellung des Projektes ist mit Sommer 2019 geplant. 
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Zu Pkt. 3)  Erlassung eines Bebauungsplanes für den Baulandumlegungsbereich Trankhütte 

 

Beschlussfassung: 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Roppen am 26.3.2018 
einstimmig, gemäß § 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – TROG 2016, LGBl. Nr. 101,  den lt. 
planlicher Darstellung des Raumplaners DI Rauch Friedrich – PlanAlp, Zl. B54 Trankhütte ausgearbeiteten 
Entwurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Baulandumlegung Trankhütte, für die 
Grundstücke 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486 und 5487, KG durch vier Wochen 
hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 
Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
 
 
Zu Pkt. 4)  Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 
Unter Punkt „Anträge, Anfragen und Allfälliges“ wurde über folgende Themen diskutiert: 
 
 Bgm. Mayr Ingo und Jugendausschussobmann Jochen Baumann informieren über die geplanten 

Verbesserungen bei den Spielplätzen in Roppen. Im Bereich Siegeles Waag´ wird ein neuer Spielplatz 
anstelle des Volleyballplatzes errichtet.  

 
 Vbgm. Neururer Günter regt an, im Bereich Sportplatz entlang der Straße (Gemeindegrundstücke) auf 

die dortigen Parkmöglichkeiten hinzuweisen. 
 
 GV Baumann Jochen kritisiert, dass sein Änderungsvorschlag beim Protokoll der jüngsten 

Gemeinderatssitzung nur zum Teil umgesetzt worden ist.  Beim Punkt „Grundstückstausch Gigele/MS-
Design“ war seine Irritation über die gewählte Vorgangsweise – Ing. Gigele Alexander sucht trotz 
geplantem Grundstückstausch auf eben diesem Grundstück für vier KFZ-Abstellplätze bei der BH an - 
nicht entsprechend zum Ausdruck gekommen. Auch Ersatzgemeinderat Thomas Raggl bringt sein 
Unverständnis, dass der bescheidgemäße Abbruch des Bienenhauses noch nicht vollzogen sei, zum 
Ausdruck. Bgm Mayr begründet seine Zuversicht, bis Ende Juni die Angelegenheit diplomatisch lösen 
zu können. 

 
 GR Ennemoser Martin begrüßt den Trend, im Advent einige Bäume in der Rease weihnachtlich zu 

schmücken, regt aber an, die Urheber in der Gemeindezeitung daran zu erinnern, den 
Christbaumschmuck nach Lichtmess auch wieder zu entfernen.   

 
 GR Raggl Patrick kritisiert, dass bei der – ansonsten sehr gut organisierten und von vielen 

GemeindebürgerInnen unterstützten - Dorfputzaktion nur wenige Mitglieder des Gemeinderates 
mitgewirkt haben. 

 
 
Gemäß § 115 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 können Gemeindebewohner, die behaupten, dass durch 
diesen Beschluss des Gemeinderates Gesetze oder Verordnungen verletzt wurden beim Gemeindeamt Roppen 
schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. 


